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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsname: 2-Pentanon 90 %

· Artikelnummer: 130382
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

· Verwendung des Stoffes / des GemischesLaborchemikalien, Herstellung von Stoffen

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Lieferant:
Hugo Häffner Vertrieb GmbH & Co. KG          Tel.: 07141/67-0
Friedrichstr. 3                              Fax : 07141/67-33237
71679 ASPERG                           internet: www.hugohaeffner.com

           Sachkundige Person gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:              SDB@hugohaeffner.com

· Auskunftgebender Bereich:Abteilung Labor
· 1.4 Notrufnummer:
Hugo Häffner Vertrieb GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0)7141/67-0  (Abt. Labor)
(Während der Geschäftszeiten: Mo.-Do. 07.00 - 16.00 Uhr, Fr. 07.00 - 12.00 Uhr)

Außerhalb der Geschäftszeiten:
Informationszentrale für Vergiftungen, Mainz
Tel.: +49 (0)6131/19240

CH: +41 (0)44 251 51 51 (Toxikologisches Informationszentrum)

2 Mögliche Gefahren

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xn; Gesundheitsschädlich

R22:   Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Xi; Reizend

R36/37/38:   Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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F; Leichtentzündlich

R11:   Leichtentzündlich.

· 2.2 Kennzeichnungselemente
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

· Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

· SignalwortGefahr
· Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

· Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
· 2.3 Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
· Beschreibung:Methyl propyl ketone

· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
Indexnummer: 606-007-00-0
RTECS: SA 7875000

Pentan-2-on
 Xn R22;  Xi R36/37/38;  F R11
 Flam. Liq. 2, H225;  Acute Tox. 4, H302; Skin

Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

-%

CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
Indexnummer: 606-004-00-4
RTECS: SA 9275000
Registrierungsnummer: 01-2119473980-30

4-Methylpentan-2-on
 Xn R20;  Xi R36/37;  F R11

R66
 Flam. Liq. 2, H225;  Acute Tox. 4, H332; Eye

Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

10-20%

· Zusätzliche Hinweise:Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
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4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Allgemeine Hinweise:
Ärztlicher Behandlung zuführen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

· nach Einatmen:
Betroffene Person an die frische Luft bringen.
Bei Atemstillstand künstliche Beatmung mittels Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät durchführen.

Ärztlicher Behandlung zuführen.

· nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Ärztlicher Behandlung zuführen.

· nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

· nach Verschlucken:
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Einer bewußtlosen Person NIEMALS etwas durch den Mund verabreichen.
Mund gründlich mit Wasser spülen.
Ärztlicher Behandlung zuführen.

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Erniedrigter Blutdruck, Depression des Zentralnervensystems, Narkose, Übelkeit, Schwindel, Kopfweh,
Exposition und/oder Einnahme von Alkohol kann toxische Wirkung verstärken.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· 5.1 Löschmittel
· Geeignete Löschmittel:
Wassernebel
alkoholbeständiger Schaum
Trockenlöschmittel
Kohlendioxid

· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)

· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

· Weitere Angaben:Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
 DE
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6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Persönliche Schutzkleidung tragen.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Personen in Sicherheit bringen.
Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten.
Dämpofe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.

· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Das verschüttete Material mit einem funkensicheren Staubsauger aufnehmen oder feucht zusammenkehren
und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).

· 6.4 Verweis auf andere AbschnitteInformationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Kontakt mit den Augen vermeiden.
Kontakt mit der Haut vermeiden.
Dampf oder Nebel nicht einatmen.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:
An einem kühlen Ort lagern.
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Unter Inertgas aufbewahren.
· Zusammenlagerungshinweise:Nicht erforderlich
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten.
Trocken lagern.
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

· Lagerklasse:
3A - Entzündliche flüssige Stoffe, mit einem Flammpunkt < 60 °C -
     VbF A I, A II, B I, B II (TRGS 510)

· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzündlich
· 7.3 Spezifische EndanwendungenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· 8.1 Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
H: Die Anmerkung "H" (Haut) beim Luftgrenzwert weist auf die mögliche Aufnahme des Stoffes über die
Haut, einschließlich Schleimhaut und Augen, entweder bei direktem Kontakt oder Kontakt mit Dampf hin.
Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Inhalation nicht der einzige Aufnahmeweg sein kann und
Maßnahmen zur Minimierung einer dermalen Exposition in Betracht gezogen werden sollten.
Y: Wenn der Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen Grenzwertes (BGW) eingehalten werden,
ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu  befürchtet (s. TRGS 900, Nummer 2.7).

107-87-9 Pentan-2-on
MAK (Deutschland) vgl.Abschn.IIb

108-10-1 4-Methylpentan-2-on
AGW (Deutschland) 83 mg/m³, 20 ml/m³

2(I);DFG, EU, H, Y

IOELV (Europäische Union) Kurzzeitwert: 208 mg/m³, 50 ml/m³
Langzeitwert: 83 mg/m³, 20 ml/m³

· Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
108-10-1 4-Methylpentan-2-on
BGW (Deutschland) 3,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 4-Methyl-pentan-2-on

· Zusätzliche Hinweise:Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, vor Benutzung der Toilette und bei Arbeitsende Hände und/oder Gesicht
waschen.

· Atemschutz:
Wenn nach der Gefährdungsbeurteilung ein luftreinigender Atemschutz erforderlich ist, muss eine Vollmaske
mit Vielzweck-Kombinations-Filter (US) oder mit Filtertyp ABEK (EN 14387) zusätzlich zu den technischen
Massnahmen verwendet werden.
Ist das Atemschutzgerät die einzige Schutzmassnahme, ist ein umluftabhängiger Atemschutz mit Vollmaske zu
verwenden.
Atemschutzgeräte und Komponenten müssen nach entsprechenden staatlichen Standards wie NIOHS (US)
oder CEN (EU) geprüft und zugelassen sein.

· Handschutz:

Schutzhandschuhe (geprüft nach EN 374).

Handschuhe müssen vor Gebrauch untersucht werden.
Benutzen Sie eine geeignete Ausziehmethode (og´hne die äussere Handschuhoberfläche zu berühren), um
Hautkontakt mit diesem Produkt zu vermeiden.
Entsorgung der kontaminierten Handschuhen nach Benutzung im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen und
der guten Laborpraxis.
Waschen und Trocknen der Hände.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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· Augenschutz:

Gesichtsschutz.

Schutzbrille (DIN EN 166).

· Körperschutz:
Chemikalienschutzanzug (nach DIN-EN 465)
Flammhemmende, antistatische Schutzkleidung
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze,
Schutzstiefel, Chemikalienanzug, Gesichtsschild, Handschuhe, Vollschutzanzug (nach DIN-EN 465 (nach EN
14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub))

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: flüssig
Farbe: Keine Daten vorhanden

· Geruch: Keine Daten vorhanden
· Geruchsschwelle: Keine Daten vorhanden

· pH-Wert: Keine Daten vorhanden

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -78 °C
Siedepunkt/Siedebereich: 101 - 105 °C

bei 1013 hPa

· Flammpunkt: 12 °C
geschlossener Tiegel

· Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Keine Daten vorhanden

· Zündtemperatur: 505 °C

· Zersetzungstemperatur: Keine Daten vorhanden
· Explosionsgefahr: Keine Daten vorhanden

· Explosionsgrenzen:
untere: 1,5 Vol %
obere: 8,2 Vol %

· Brandfördernde Eigenschaften Keine Daten vorhanden

· Dampfdruck bei 20 °C: 36 hPa

· Dichte:
Relative Dichte: 0,806 g/cm³
Dampfdichte: Keine Daten vorhanden
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden

(Fortsetzung auf Seite 7)
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· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Keine Daten vorhanden

· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):Keine Daten vorhanden

· Viskosität:
dynamisch: Keine Daten vorhanden

· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Molekulargewicht: 86,13 g/mol

10 Stabilität und Reaktivität

· 10.1 ReaktivitätKeine Daten vorhanden
· 10.2 Chemische StabilitätKeine Daten vorhanden
· 10.3 Möglichkeit gefährlicher ReaktionenKeine Daten vorhanden
· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, Funken, offenes Feuer und andere Funkenquellen fernhalten.
Extreme Temperaturen vermeiden.
direkte Sonneneinstrahlung

· 10.5 Unverträgliche Materialien:
Starke Basen
Oxidationsmittel
Reduktionsmittel

· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:Keine Daten vorhanden

11 Toxikologische Angaben

· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
· Verschlucken:Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
· Hautkontakt: Kann bei Absorption durch die Haut gesundheitsschädlich sein.
· Einatmen: Kann beim Einatmen gesundheitsschädlich sein.
· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut:Reizt die Haut und die Schleimhäute.
· am Auge:Verursacht schwere Augenreizung.
· Einatmen: Verursacht Reizung des Atemtrakts.
· Sensibilisierung:Keine Daten vorhanden
· Zusätzliche toxikologische Hinweise:
· Entwicklungs-/reproduktionstoxische Wirkungen:Keine Daten vorhanden
· Mutagenität: Keine Daten vorhanden
· Cancerogenität:
IARC: Kein Bestandteil dieses Produktes, der in einer Konzentration von gleich oder mehr als 0,1 %
vorhanden ist, wird durch das IARC als voraussichtliches, mögliches oder erwiesenes krebserzeugendes
Produkt für den Menschen identifiziert.

· Akute Wirkungen (akute Toxizität, Reiz- und Ätzwirkung) Keine Daten vorhanden
· Toxizität bei wiederholter AufnahmeKeine Daten vorhanden
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12 Umweltbezogene Angaben

· 12.1 Toxizität
· Aquatische Toxizität:Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.2 Persistenz und AbbaubarkeitKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.3 BioakkumulationspotenzialKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.4 Mobilität im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Keine Daten vorhanden
· vPvB: Keine Daten vorhanden
· 12.6 Andere schädliche WirkungenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung:
Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen
Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14 Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer
· ADR, IMDG, IATA UN1249

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR 1249 METHYLPROPYLKETON
· IMDG, IATA METHYL PROPYL KETONE

· 14.3 Transportgefahrenklassen

· ADR

· Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe
· Gefahrzettel 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Flammable liquids.
· Label 3 

· 14.4 Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA II

(Fortsetzung auf Seite 9)
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· 14.5 Umweltgefahren:
· Marine pollutant: Nein

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

· Kemler-Zahl: 33

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code Nicht anwendbar.

· Transport/weitere Angaben:

· ADR
· Freigestellte Mengen (EQ): E2
· Begrenzte Menge (LQ) 1 l
· Beförderungskategorie 2 
· Tunnelbeschränkungscode D/E

· UN "Model Regulation": UN1249, METHYLPROPYLKETON, 3, II

15 Rechtsvorschriften

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften:

· Störfallverordnung (12. BImSchV):
Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten.
Produkt fällt unter die StörfallV; Anhang I, Nr. 7b; Mengenschwelle 1: 5.000.000 kg; Mengenschwelle 2:
50.000.000 kg;

· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzündlich

· Wassergefährdungsklasse:WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:
Verordnung 1272/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die
Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 1907/2006/EG, mit Nachträgen.
ZH 1/124 "Betriebsanweisungen für den Umgang mit Gefahrstoffen (A 010)"

· zu beachten:
TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen
TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern"

· BG-Merkblatt:
BGI 595 "Reizende Stoffe/ätzende Stoffe" (ZH 1/229) (M 004)
BGI 621 "Lösemittel" (ZH 1/319)(M 017)
BGI 536 "Gefährliche chemische Stoffe" (M 051)
BGI 564 "Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (für die Beschäftigten)" (M 050; ZH 1/118)
BGI 660 "Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" (M 053)

· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.
 DE
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16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Soweit dieses Datenblatt aus dem(n) Vorjahr(en) stammt, ist es dennoch auf dem aktuellen Stand, denn wir
verfolgen sorgfältig die Gesetzgebung sowie die stoffbezogenen Informationen unserer Lieferanten. Ergibt
sich aus solchen Informationen ein Änderungsbedarf, überarbeiten wir unverzüglich das
Sicherheitsdatenblatt.
Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der Produkte im Sinne der
gesetzlichen Gewährleistung dar.
Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind all jenen zur Verfügung zu stellen, die dieses Produkt
handhaben.
Dieses Materialsicherheits-Datenblatt basiert auf Daten, die zum Zeitpunkt der Datenblatt-Vorbereitung
richtig waren. Trotz der von uns getroffenen Maßnahmen ist es jedoch möglich, dass die Daten nicht aktuell
sind oder für die Gegebenheiten eines bestimmten Falles nicht zutreffen. Wir sind nicht verantwortlich für
mögliche Schäden oder Verletzungen, die durch einen nicht angemessenen Gebrauch, durch einen Fehler im
Anschluss an einen korrekten Einsatz oder durch Gefahren, die in der Natur des Produktes liegen, entstehen.

· Relevante Sätze
Vollständiger Wortlaut der R-Sätze, die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt als Kürzel aufgeführt wurden.
Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 3 aufgeführt.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

R11 Leichtentzündlich.
R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

· Schulungshinweise
Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich erfolgen.
Regelmäßige Unterweisungen der Mitarbeiter die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind
(gemäß Kapitel 1.3 ADR)

· Datenblatt ausstellender Bereich:
Abteilung Labor
Sch

· Abkürzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· QuellenDie Angaben stützen sich auf Informationen von Vorlieferanten.
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